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Planungshilfe GR Nr. 13         
Zuständigkeiten und Kontrollintervalle  
bei Flüssiggasanlagen            

 

 
Seit Dezember 2017 ist die EKAS-Richtlinie 6517 zur Lagerung und Nutzung von Flüssiggas in Kraft. Diese Richtlinie 
zeigt auf, wie Anlagen und Einrichtungen zur Lagerung oder Nutzung von Flüssiggas (Flüssiggasanlagen) gemäss Arti-
kel 32c der Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV) sicher betrieben werden kön-
nen.  
Diese Richtlinie, sowie der "Leitfaden Flüssiggas L1 für die Lagerung von Flüssiggas/Flüssiggasinstallationen in Haus-
halt, Gewerbe und Industrie" des Arbeitskreises LPG, dienen der einheitlichen, sachgerechten und dem Stand der 
Technik entsprechenden Anwendung der Vorschriften. 
 
 

1. Geltungsbereich 
 

 
 

2. Bewilligungspflicht 
 

 
 

3. Erstellen von Flüssiggasanlagen   
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4. Kontrollen von Flüssiggasanlagen durch Gaskontrolleure G&H/CSV 

 

5. Rechtliches – Übereinstimmungserklärung und Abnahme der Anlage 
 

 
 

6. Personalinstruktion 
 

 
 

7. Abnahme, Instandhaltung und Kontrollintervalle 
 

 

8. Liste der Personen mit einem geprüften Fachwissen in der Installation  
und Kontrolle von Flüssiggasanlagen 

 

 
  

http://www.gvg.gr.ch/
https://lpg.datenbank-hosting.com/fmi/webd/LPG_MacOffice

